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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons 

fr
Sitzung vom 16. APriI 1975 *

1963. Quartierplan. Am 13. I¡ebruar 1975 ersuchte der Ge-

meinderat Urdorf um Genehmigung seines Beschlusses vom 5.

Juni 1972 betreffend tr'estsetzung des amtlichen Quartierplans
Oberurclorf-'West. Dieser Beschluss wurde am 16. Juni 1972 im
kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und clen betroffenen
Gruncleigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeugnis des
Schweizerischen Bunclesgerichts vom 21. }/,fuz 7975 ist gegen
den Entscheid cles Yerwaltungsgerichts des Kantons Zürich
vom 20. August 1974 keine staatsrechtliche Beschwerile mehr
anhängig.

Das Quartierplangebiet wird im Osten clurch die Birmens-
dorferstrasse, Staatsstrasse f. Kl. Nr. 2, im Norden durch die
projektierte Sammelstrasse Im Spitzler, im Westen durch die
projektierte Sammelstrasse, die Obermattstrasse und im Sü-
den durch die ReppischtaÌstrasse begrenzt. Das ganze Gebiet
liegt innerhalb des generellen Kanalisationsprojekts cler Ge-
meinde Urdorf wie auch innerhalb der Bauzone gemäss gelten-
dem Zonenplan.

Die westliche Quartierplangrenze liegt ca. 150 m vom pro-
jektierten Fahrbahnrand der Westumfahrung N 20 entfernt.
Ein gewisser l-.¡ärmschutz wircl bei der Projektierung dieser
Autobahn bereits berücksichtigt. Im Rahmen der einzelnen
13aubewilligungen im Quartierplangebiet Oberurdorf-\\rest
wird der Gemeinderat zusammen mit der örtlichen Gesund-
heitsbehörcle auf Grund des $ 127 des Baugesetzes zu über-
prüfen haben, ob clie Bauten cler gesundheitspolizeilichen An-
forderung bezüglich des Lärmschutzes genügen ocler ob allfäl-
ìige Aufiagen zu machen wären.

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplange-
biets dienen neben den umgrenzenden Strassen die von der
Obermattstrasse abzweigenden Baumgarten- uncl Tannmatt-
strasse sowie der von der Baumgartenstrasse abzweigende Kü-
ferweg (Sackstrasse). Zwischen dem Küferweg sowie der
Baumgartenstrasse und der Birmensdorferstrasse, Staats-
strasse I. Kl. Nr. 2, wrtrde ferner noch je eine Fusswegverbin-
dung (Küferweg und Gerbiweg) ausgeschieden.

Die mit 16 m am Küferweg uncl mit je 22m an der Baum-
garten- und an der Tannmattstrasse festgelegten Baulinienab-
stände entsprechen der Becleutung dieser Quartierstrassen.
Am Gerbiweg wurde ein Baulinienabstancl von 12,5 m festge-
legt. Die im Quartierpian fär clie Birmensdorferstrasse,
Staatsstrasse I. Kl. Nr. 2, für die Strasse Im Spitzler, für die
Obermattstrasse uncl für die Reppischtalstrasse eingetragenen
Baulinien stimmen mit den vom Regierungsrat bereits ge-
nehmigten Linien überein (vgl. die entsprechenilen RRB Nrn.
1120/1936 und 7051/1971). Bei den Einmünclungen iler beiden
Fusswege (Küferweg uncl Gerbiweg) in die Birmensdorfer-
strasse, Staatsstrasse I. Kl. Nr. 2, werden die Baulinien der
letzteren geöffnet.
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Die Niveaulinien weisen Maximalsteigungen von 8,4 /o
beim Gerbiweg, von 6,2 /o beim Küferweg, von 6,1 % bei der
Baumgartenstrasse und von 2,5 /o bei der Tannmattstrasse
auf.

Der Genehmigung cler Vorlage steht nichts entgegen.
Der Gemeinderat wird. gemäss den $$ 16 und 19 des Bau-

gesetzes den vorliegenden Besehluss zu veröffentlichen haben.
Auf Antrag iler Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst d.er Regierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Urdorf vom 16. Juni
1972 betreffend Festsetzung des Quartierplans Oberurdorf-
West mit Bau- und Niveaulinien der Eisehliessungsstrassen
ffi-wege sowie Oeffnung cler Baulinien ran,, ¿u" 

-Birmens-

clorferstrasse, Staatsstrasse I. Kl. Nr. 2, beï den Einmün-
dungen des Küfer- und des Gerbiwegs wird gemäss den ein-
gereichten Plänen genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Urdorf, unter Rück-
sendung eines Plansatzes mit Genehmigungsvermerk, den
Bezirksrat Zriric]n sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zriruch, den 16. April 19?5

Vor dem R,egierungsrat,
Der Staatsschreiber:

Roggwiller


